
	 7.4	� Sofern wir die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten 
haben oder uns in Verzug befinden, hat der Käufer Anspruch auf eine Verzugsentschä-
digung in Höhe von 0,5 % des Netto-Rechnungsbetrages für jede vollendete Woche des 
Verzuges, insgesamt höchstens jedoch 10 % des Netto-Rechnungswertes der vom Verzug 
betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende Ansprüche, insbeson-
dere Schadenersatzansprüche jedweder Art, sind ausgeschlossen, es sei denn, uns fällt 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

	 7.5	� Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt.

	 8.	 Gefahrübergang
	 8.1	� Die Lieferung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers. Etwaige Transportschä-

den können nur beim Anlieferer (Post, Bahn, Spediteur usw.) geltend gemacht werden.

	 8.2	� Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport aus-
führende Firma übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Lager verlassen 
hat. Falls der Versand ohne unser Verschulden unmöglich wird, geht die Gefahr mit 
der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Dem Käufer steht frei, uns 
eine Spedition zu benennen. Sofern keine Spedition für den Transport vom Käufer 
bestimmt wird, sind wir berechtigt, den für uns tätigen Spediteur zu beauftragen. 
Sollten die Frachtkosten unseres Spediteurs höher sein als bei anderen Spediteur- 
unternehmen, so hat der Käufer diese zu tragen.

	 9.	 Gewährleistung, Haftung
	 9.1	� Unsere Waren sind verderblich. Es wird ausschließlich frische Ware geliefert. Die Haltbar-

keit der einzelnen Waren ist vom Kunden bei uns anzufragen oder unserem Katalog zu 
entnehmen. Die von uns genannte Haltbarkeitsdauer gilt nur bei sachgemäßer Lagerung.

	 9.2	� Für Mängel, die auf die Verderblichkeit der Ware zurückzuführen sind, verjähren die 
Gewährleistungsansprüche entsprechend der Haltbarkeitsdauer der Produkte. Für alle 
anderen Mängel verjähren die Gewährleistungsansprüche in einem Jahr, es sei denn, 
uns fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Eine Begrenzung der Gewährleis-
tungsfrist greift nicht ein, wenn wir berechtigt sind, unseren Lieferanten in Regress  
zu nehmen.

	 9.3	� Mängelrügen sind 10 Werktage nach Erhalt der Ware schriftlich durch eingeschriebenen 
Brief uns gegenüber geltend zu machen. Im Falle berechtigter Beanstandung sind wir zur 
Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangel-
freien Sache berechtigt. Bei Beanstandungen muss der Käufer mindestens 10 % der Ware 
aus der beanstandeten Lieferung uns vorlegen. Im Falle der Mangelbeseitigung sind wir 
verpflichtet, alle zum Zwecke der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese 
nicht dadurch erhöhen, daß die Kaufsache an einen anderen Ort als den Erfüllungsort 
verbracht wurde. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl 
berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.	

	 9.4	� Die vorstehenden Bestimmungen enthalten abschließend die Gewährleistung für unsere 
Produkte.

	 9.5	� Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Käufer Schadensersatzan-
sprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder der Erfüllungsgehilfen, beruhen. Soweit 
uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

	 9.6	� Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche 
Vertragspflicht verletzen. In diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

	 9.7	� Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder Gesundheit 
bleibt unberührt, dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsge-
setz. 

	 9.8	 Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung geschlossen. 

	 9.9	� Der Käufer versichert, dass die von ihm uns zur Verfügung gestellten reprofähigen Druck-
vorlagen in seinem Eigentum stehen und frei von Rechten Dritter sind. Für den Fall, dass 
hier von Dritten eine Schadensersatzforderung geltend gemacht wird, stellt uns der Käufer 
von dieser Forderung frei. 

		�  Dies gilt auch für Reprovorlagen, die uns nur teilweise vom Käufer zur Verfügung gestellt 
wurden. Der Käufer ist verpflichtet, sich die Rechte Dritter, wie Urheberrechte und 
Namensrechte zu verschaffen.	

	 10.	 Zahlungen
	 10.1	� Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind unsere Rechnungen 30 Tage nach Rechnungs-

ausstellung ohne Abzug zahlbar.

	 10.2	� Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Im 
Falle von Scheckzahlung gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst ist.

	 10.3	� Der Käufer ist bei Zahlungen innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung berechtigt  
2 % Skonto abzuziehen.

	 10.4	� Gerät der Käufer mit der Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt, vom betreffenden 
Zeitpunkt an Zinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 1  
Diskontüberleitungsgesetz zu berechnen.

	 10.5	� Kommt der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung nicht nach oder werden uns Umstände 
bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so wird die gesamte 
Restschuld des Käufers zur Zahlung fällig, auch wenn wir Schecks angenommen haben. 

	 10.6	� Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung, auch wenn Mängelrügen oder Gegen-
ansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn wir ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt haben oder wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden sind. 
Die Abtretung von Forderungen des Käufers gegen uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
ist ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung ausgeschlossen.

	 11.	 Impressum
	 11.1	� Auf den von uns hergestellten Erzeugnissen können wir in geeigneter Weise auf unsere 

Firma hinweisen.

	 12.	� Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit,  
Datenspeicherung

	 12.1	� Für diese Geschäftsbedingungen und für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen den 
Käufern und uns gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland ohne die Verweisungsnor-
men des Internationalen Privatrechtes und unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

	 12.2	� Soweit gesetzlich zulässig, ist Kenzingen bzw. Freiburg/Breisgau ausschließlicher Gerichts-
stand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden 
Streitigkeiten.

	 12.3	� Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen 
sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit 
aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

	 12.4	� Der Käufer erklärt sein Einverständnis zur Speicherung seiner Daten in unserer EDV- 
Anlage und zur Nutzung der Daten für die Vertragsabwicklung und Kundenbetreuung.

	 1.	 Geltungsbereich der Bedingungen
	 1.1	� Unsere Produkte werden individuell hergestellt und sind nur für den gewerblichen Bereich 

bestimmt.

	 1.2	� Unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund die-
ser Geschäftsbedingungen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine 
Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

	 1.3	� Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie von uns 
schriftlich bestätigt werden.

	 2.		 Angebot und Vertragsschluss
	 2.1	� Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärung und sämt-

liche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. 
Das Gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden. Der schrift- 
lichen Auftragsbestätigung kommt es gleich, wenn wir zu den Bedingungen des Angebo-
tes die Lieferung kurzfristig vornehmen.

	 2.2	� Zeichnungen, Abbildungen, Korrekturabzüge, Farben, Filme, Maße, Produktions- und 
Handwerkszeuge, Masterstempel etc. für Sonderanfertigungen aller Art, Gewichte oder 
sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart  
wird. Unsere Gewichtsangaben sind Circa-Angaben. Geringfügige Über- oder Unterfül-
lungen von 10 % sind technisch bedingt und zulässig.

	 2.3	� Unsere Angebote verstehen sich ohne Verpackung, ohne Versand-, Werkzeug-, Form-, 
Film-, Klischee- und Druckkosten, sofern keine andere Vereinbarung schriftlich getroffen 
wurde.

	 2.4	� Ist die Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Käufers nicht mehr gegeben oder 
entstehen Zweifel hieran oder verstößt der Käufer nicht unerheblich gegen seine  
Vertragspflichten, so können wir vom Vertrag insgesamt oder zum Teil zurücktreten, es sei 
denn, der Käufer leistet eine angemessene Vorauszahlung.

	 3.	 Muster
	 3.1	� Wir haben das Urheberrecht und das geistige Eigentum an allen dem Käufer über-

sandten Mustern. Dies gilt auch dann, wenn die Muster vom Käufer bezahlt werden.

	 3.2	� Sofern der Käufer aufgrund unserer Bemusterung den Auftrag durch einen anderen 
Hersteller ausführen lässt, verpflichtet sich der Käufer, den uns entstandenen Schaden zu 
ersetzen. Die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen behalten wir uns vor.

	 4.	 Formen, Filme, Zeichnungen
	 4.1	� Werkzeuge aller Art, Formen, Filme, Klischees, Daten, Zeichnungen, Produktions- und 

Handwerkszeuge, Masterstempel etc. für Sonderanfertigungen aller Art bleiben unser 
Eigentum. Dies gilt auch dann, wenn sich der Käufer an den Herstellungskosten beteiligt 
bzw. diese voll getragen hat. Die aus den vom Käufer zur Verfügung gestellten Unterlagen 
gewonnenen Druckdaten bleiben unser Eigentum.

	 4.2	� Werkzeuge aller Art, Formen, Filme, Klischees, Daten, Zeichnungen, Produktions- und 
Handwerkszeuge, Masterstempel etc. für Sonderanfertigungen aller Art bleiben für den 
Kunden für den Zeitraum von fünf Jahren ab Ablieferung des Auftrages geschützt und 
werden nicht für unsere Kunden verwendet.

	 4.3	� Die Formen und Klischees werden fünf Jahre – von der Rechnungsstellung des Auftrages 
an gerechnet – bei uns aufbewahrt. Digitale Daten werden nach 12 Monaten, ohne dass 
hierfür die Zustimmung des Kunden erforderlich ist, gelöscht. 

	 5.	 Korrekturabzüge, Druck
	 5.1	� Hat der Käufer dem übermittelten Korrekturabzug nicht unverzüglich – spätestens 

innerhalb von zwei Arbeitstagen – schriftlich widersprochen, gilt der Korrekturabzug  
als genehmigt. Der Auftrag wird von uns nach dem Korrekturabzug ausgeführt.  
Spätere Mängelrügen des Käufers sind ausgeschlossen.

	 5.2	� Wir arbeiten unter anderem im Flexodruck (für flexible Packstoffe), im Tampondruck 
(Dosen) und Siebdruck (Adventskalender). Passerdifferenzen sind aus technischen Grün-
den nicht zu vermeiden und werden vom Käufer als vertragsgemäße Leistung anerkannt.

	 5.3	� Geringfügige Farbtoleranzen sind technisch bedingt und zulässig. 

	 6.	 Preise
	 6.1	� Sofern nichts anderes vereinbart ist, halten wir uns an die in den Angeboten ent-

haltenen Preise 30 Tage, vom Datum des Angebotes an gerechnet, gebunden. 
Maßgebend sind die in unserer Auftragsbestätigung, sofern eine solche verschickt  
wurde, angeführten Preise.

	 6.2	� Die Preise verstehen sich netto ab Werk Herbolzheim zuzüglich Mehrwertsteuer in der 
jeweiligen gesetzlichen Höhe.

	 6.3	� Im Übrigen gilt Ziffer 2.3 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	 6.4	� In den Preisen sind keine Gestaltungskosten enthalten. Die Kosten für Gestaltungsvor-
schläge, Entwürfe etc. sind vor Auftragsvergabe mit uns zu vereinbaren. Wir behalten uns 
vor, Gestaltungs- und Entwurfskosten in Rechnung zu stellen.

	 6.5	� Wir haben das Urheberrecht und das geistige Eigentum an allen Entwurfs- und Geschäfts-
vorschlägen, auch wenn wir das Logo des Kunden verwendet haben. Sofern der Kunde 
unter Verwendung unseres Entwurfs- oder Gestaltungsvorschlages den Auftrag anderwei-
tig vergibt, behalten wir uns vor, den uns entstandenen Schaden beim Kunden geltend zu 
machen. Wir sind nicht verpflichtet, unsere Entwürfe auszuhändigen.

	 6.6	� Werden vom Käufer Mindermengen gegenüber der in unserem Angebot aufgeführten 
Menge bestellt, so sind wir berechtigt, für diese Mindermenge auf den Netto-Warenwert 
einen Zuschlag von 10 % vorzunehmen. 

	 6.7	� Wir sind berechtigt, produktionstechnisch bedingte Mehr- oder Mindermengen von 10% 
zu liefern und entsprechend zu berechnen. Mehr- oder Mindermengen sind technisch 
bedingt und geben dem Käufer kein Recht auf Nacherfüllung oder kein Recht, vom Ver-
trag zurückzutreten.

	 7.	 Liefer- und Leistungszeit
	 7.1	� Die von uns genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrück-

lich schriftlich vereinbart sind. Fixtermine werden nicht vereinbart.

	 7.2	� Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund Maschinenschaden, höhere Gewalt oder 
aufgrund von Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich 
machen – hierzu gehören auch nachträglich eingetretene Materialbeschaffungsschwie-
rigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, behördliche Auflagen usw. auch wenn 
sie bei unseren Lieferanten oder Unterlieferanten eintreten, haben wir auch bei verbindlich 
vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die Lieferung 
bzw. Leistung und die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit 
hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles ganz oder teilweise vom 
Vertrag zurückzutreten.

	 7.3	� Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener 
Nachfristsetzung berechtigt, vom Vertrag insgesamt oder vom noch nicht erfüllten Teil des 
Vertrages zurückzutreten.

 ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN


